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S i t z u n g s v o r l a g e 

 

Fachbereich Finanzen 

 

 

  

Beratungsfolge:   

Gemeinderat  14.12.2017 (öffentlich) 

 

 

Betreff: 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 

 

Anlage: 

 

 Haushaltssatzung 2018 (A) mit Finanzplanung (B) und Bürgschaftsübernahmen (C) 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 

27.07.2000 (Gbl. S. 581 und 698) beschließt der Gemeinderat am 14.12.2017 

die in der Anlage angeführte  

 

                                 Haushaltssatzung (A §§ 1-6)  
 

für das Haushaltsjahr 2018 

 

sowie die Finanzplanung bis 2021 (B) und die Bürgschaftsübernahmen für  

die städtischen Gesellschaften (C). 

  

 
 

Begründung: 
 

Nachdem der Gemeinderat über die zum Haushaltsplanentwurf vorliegenden Anträge der 

Fraktionen und der Ortschaftsräte sowie den Einwendungen entschieden hat, kann jetzt die 

Haushaltssatzung (A) mit Haushaltsplan für 2018 und der Finanzplanung bis 2021 (B) 

verabschiedet werden. 
 

Die im Beschlussvorschlag unter C. enthaltene Ermächtigung zur Übernahme von Bürgschaften 

ist nach der Änderung des Freigrenzenerlasses seit 2004 möglich. Der Gemeinderat muss 

dann nicht mehr über jede einzelne Bürgschaftsübernahme beschließen. 
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Waiblingen, 04.12.2017 

 

Ansprechpartner/in:  

 

Rainer Hähnle 

 

 

 

 

 

 

     

Dezernent  Fachbereichsleiter  Ersteller 
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